
Info 

  

• Vor jedem Angeln ist das Datum (ohne Jahreszahl) und die Gewässernummer einzutragen   

 

 
 

• Unmittelbar nach dem Fang sind Fische, die einer Fangbegrenzung unterliegen 

 und für die Mitnahme bestimmt sind, in das Fangbuch einzutragen. 

 

• Alle anderen Fische, die keiner Fangbegrenzung unterliegen und die für eine Mitnahme 

bestimmt sind, müssen zum Ende des Angeltages zusammengefasst eingetragen werden. 

Abkürzungen, Mindestmaße, Schonzeiten und Fangbegrenzungen sind auf Seite 3 zu finden. 

 

• Alle Fische, die auf Seite 3 in der Tabelle aufgeführt sind, unterliegen in irgendeiner Art der 

Fangbegrenzung. 

- Rotfedern im Fließgewässer unterliegen dort einer Fangbegrenzung >20cm 

- Barsche gehören generell unter Fangbegrenzung da Stückzahl und Größe begrenzt ist 

 

               

Gewässer aus 

anderen 

Bundesländer für 

welche wir Marken 

ausgeben sind zu 

kennzeichnen. 

B= Brandenburg 

T= Thüringen 

S= Sachsen-Anhalt 

M= Meckl.Vorpom. 



 

Vor Abgabe der Fangbücher am Ende des Jahres bitte alle Angeltage erfassen, auch diese an 

denen nichts gefangen wurde (z.B. D03-201). 

(Zusammenfasssung der Fische aus erstem Bild) 

 
 

Bei Fragen wendet Euch bitte an Angelfreund Ingolf Weber     i.weber@av-dresden-centrum.de 
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